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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Gerd Mannes, Franz Bergmüller, Uli Henkel, Ulrich Singer, Ralf 
Stadler, Andreas Winhart und Fraktion (AfD) 

Ideologischen Verbotswahn beenden! – Öl- und Gasheizungen weiterlaufen  
lassen – Günstiges und technologieoffenes Heizen ermöglichen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Landtag unterstützt die freie Entscheidung der bayerischen Bürger und Unterneh-
men über die einzusetzende Heiztechnik nach den Grundsätzen des Marktwettbewerbs 
und der Technologieoffenheit. 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene gegen 
jegliche Pläne zum Verbot der Installation und Nutzung von Heizungen mit fossilen 
Energieträgern einzusetzen. 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene für die 
Streichung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) einzusetzen, an dessen Stelle eine 
bürger-, eigentums- und freiheitsfreundliche sowie technologieoffene Regelung der Hei-
zungstechnik und Wärmedämmstandards von Gebäuden treten soll. 

 

 

Begründung: 

Ende Februar 2023 wurde der Gesetzentwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Klimaschutz sowie des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und 
Bauwesen zum Verbot des Einbaus (ab 2024) und der Nutzung (ab 2045) von Hei-
zungsanlagen auf Basis ausschließlich fossiler Energieträger bekannt.1 

Des Weiteren enthält das GEG von 2020 planwirtschaftliche Vorgaben zu genehmigter 
Heizungstechnik und Wärmedämmstandards, die mit dem Klimanarrativ begründet wer-
den. So werden Bürger, die Gas- oder Ölheizungsanlagen betreiben, welche vor 1994 
eingebaut wurden, gezwungen, diese im Jahr 2023 zu verschrotten.2 

Diese grüne freiheits- und technologiefeindliche Verbotspolitik ist aus Gründen der so-
zialen, ökologischen, technologischen und wirtschaftlichen Unzumutbarkeit abzu-
lehnen. 

In Bayern heizen drei Viertel der Haushalte mit fossilen Energieträgern.3 Zum Jahr 2020 
(letzte Erhebung) wurden knapp 30 Prozent der neu fertiggestellten Gebäude mit Gas 
beheizt.4 Die Zwangsumstellung auf Heizungsanlagen mit erneuerbaren Energieträgern 
würde zu einer unzumutbaren finanziellen Überforderung der Bürger – und vor allem 
der sozial schwachen Haushalte – führen. So kostet die Installation einer Wärmepumpe, 
Hackschnitzel- oder Pelletheizung im Durchschnitt zwischen 21.000 Euro und 

                                                           
1 Löhr J. (2023). Grüne Heizungsplanwirtschaft. FAZ 
2 Haufe (2023). Austauschpflicht für alte Ölheizungen: Wer handeln muss 
3 Kittel W. (2022). Große Abhängigkeit von Öl- und Gasheizungen in Bayern. BR24 
4 Statistik Bayern (2022). Wohnen in Bayern: Was wird in neuen Gebäuden des Freistaats als primäre 

Heizenergie genutzt – eine Fünf-Jahres-Übersicht von 2016 bis 2020 
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37.500 Euro.5 Bereits jetzt leidet aufgrund der Energiewende über ein Viertel der heimi-
schen Bevölkerung an Energiearmut, d. h. an der Situation, dass ein Haushalt mehr als 
10 Prozent seines Einkommens für Heizung, Strom, Warmwasser und Kraftstoffe auf-
wenden muss.6 

Das Verbot würde alternative technische Lösungen, wie den Betrieb der Gasheizungen 
mit Wasserstoff oder Biomethan, dirigistisch ausschließen. Elektrische Wärmepumpen 
sind auch nicht CO2-einsparender. Denn im Jahr 2022 kamen 43 Prozent der deutschen 
Stromproduktion aus Kohle- und Gaskraftwerken.7 Nach dem geplanten Atomausstieg 
im April 2023 wird sich dieser Anteil voraussichtlich auf über 50 Prozent erhöhen. 

Zahlreiche Bau-, Heimwerker- und Mieterverbände stellen klar, dass die zeitlichen Vor-
gaben des Gesetzentwurfs unrealistisch sind. Aufgrund von Fachkräftemangel, explo-
dierenden Baukosten und Lieferengpässen betragen die Wartezeiten für den Einbau 
neuer Heizungen 12 Monate und länger. 

                                                           
5 Statista (2023). Vergleich der Anschaffungskosten verschiedener Heizsysteme in Deutschland im Jahr 

2022 
6 Henger R., Stockhausen M. (2022). Energiearmut: Jeder Vierte gibt mehr als zehn Prozent seines Ein-

kommens für Energie aus. IW Köln 
7 Burger B. (2023). Nettostromerzeugung in Deutschland 2022: Wind und Photovoltaik haben deutlich 

zugelegt. Fraunhofer Institut 



Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist jetzt 17:46 Uhr. Ich werde keinen weiteren 
Dringlichkeitsantrag mehr aufrufen. Wir haben nicht annähernd die Chance, zur 
Abstimmung zu kommen. Es ist besser, wenn wir die Dringlichkeitsanträge auf den 
Drucksachen 18/27700 und 18/27790 in den Ausschüssen entsprechend beraten. 

Gleichzeitig werden die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksachen 18/27701 
mit 18/27704 im Anschluss an die heutige Sitzung in die jeweils zuständigen feder-
führenden Ausschüsse verwiesen.

Ich wünsche einen schönen Abend und glaube, nächste Woche sehen wir uns wie-
der. Vielen Dank! Die Sitzung ist geschlossen.

(Schluss: 17:46 Uhr)

Protokoll 18/137
vom 02.03.2023
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und 
Digitalisierung 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Gerd Mannes, Franz Bergmüller, 
Uli Henkel u.a. und Fraktion (AfD) 
Drs. 18/27790 

Ideologischen Verbotswahn beenden! - Öl- und Gasheizungen weiterlaufen las-
sen - Günstiges und technologieoffenes Heizen ermöglichen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Gerd Mannes 
Mitberichterstatter: Steffen Vogel 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Wirtschaft, Landesentwick-
lung, Energie, Medien und Digitalisierung federführend zugewiesen. Weitere 
Ausschüsse haben sich mit dem Dringlichkeitsantrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in seiner 74. Sit-
zung am 23. März 2023 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Kerstin Schreyer 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Gerd Mannes, Franz Bergmüller, Uli Hen-
kel, Ulrich Singer, Ralf Stadler, Andreas Winhart und Fraktion (AfD) 

Drs. 18/27790, 18/28627 

Ideologischen Verbotswahn beenden! – Öl- und Gasheizungen weiterlaufen las-
sen – Günstiges und technologieoffenes Heizen ermöglichen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Ilse Aigner



Präsidentin Ilse Aigner: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, eine Europaangelegenheit und Anträge, die 

gem. § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 

1)

Vorab ist gesondert über den Antrag der Abgeordneten der CSU-Fraktion und der 

FREIEN WÄHLER betreffend "Subsidiarität. Vorschlag für eine Richtlinie des Euro-

päischen Parlaments und des Rates über die unionsweite Wirkung bestimmter Ent-

scheidungen über den Fahrbefähigungsverlust" auf der Kommissionsdrucksache 

(2023) 128 final, Bundesratsdrucksache 155/23 und auf der Drucksache des Baye-

rischen Landtags 18/28828 abzustimmen. Der federführende Ausschuss für Bundes- 

und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen empfiehlt Zustimmung.

Wer dem Antrag der CSU-Fraktion und der FREIEN WÄHLER zustimmen möchte, 

den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der FREI-

EN WÄHLER und der FDP. Gegenstimmen! – Das sind die Fraktionen von BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN, der AfD und der SPD. Stimmenthaltungen? – Keine. So be-

schlossen.

Nun kommen wir zur Gesamtabstimmung über die Liste. Hinsichtlich der jeweiligen 

Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die 

Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das ist das gesamte Haus. Gegenstimmen? – Keine. 

Stimmenthaltungen? – Keine. Dann ist das so beschlossen. Damit übernimmt der 

Landtag diese Voten.
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